
Verfügung
(1. Arrestzeit)

1.   Der Jugendliche erhält  -  jeweils die in Nr. 18  Abs. 2  Ziffer 1 JAGO vorgesehene Verpflegung  -  mit der Maßgabe, dass

2.  - Der Jugendliche  ist  -  jeweils  -  am  Sonntag um 17.00  Uhr vorzeitig zu  entlassen. -  Soweit  noch weiterer  Arrest zu

    Der Jugendliche hat erklärt, dass er sich  - nicht -  krank fühle.

    Der Jugendliche wurde erneut, wie umstehend angegeben belehrt.

2. Der Jugendliche erklärt bei seiner endgültigen Entlassung:

      mittags anstelle der Kaltverpflegung ein warmes Gericht auszugeben ist.

       verbüßen ist, ist die Ladung mit einem Vermerk über die verbüßte Arrestzeit zurückzugeben.

Der Vollzugsleiter

(Tag)

Vermerk
(Letzte Arrestzeit)

Vermerk :

1. Gestellt/Zugeführt am ____________________________ ,  ___________Uhr durch ____________________________

    Die Personengleichheit mit der in den vorliegenden Unterlagen bezeichneten Person ist festgestellt worden.

    Mir wurde ein Entlassungsschein ausgehändigt.

    Ich habe keinerlei / folgende Ansprüche gegen die Justizverwaltung geltend zu machen:

v.g.u.

3. Die Verbüßungsanzeige ist ergänzt und zusammen mit - den Strafakten - dem V-Heft - zurückgesandt worden.

4.

5. Z.d.A.

(Tag) (Unterschrift, Amtsbezeichnung)
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